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Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Frauen im Leistungsbezug des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Bereits vor der Corona-Pandemie war es für Frauen im Leistungsbezug des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) deutlich schwerer, einen Weg (zu-
rück) in das Erwerbsleben zu finden als für Männer. Während im Jahr 2018 
beinahe jeder dritte Mann in eine Erwerbstätigkeit integriert werden konnte, 
war dies nur bei knapp jeder fünften Frau der Fall (Faktenblatt Gleichstellung 
im SGB II – März 2018). Auch wenn Kinder allein nicht ursächlich für diese 
Ungleichheit sind, wird diese durch Kinder verstärkt (https://www.sgb2.info/
DE/Themen/Chancengleichheit/Hintergrundartikel/inhalt.html). In einer 
Bedarfsgemeinschaft ohne Kinder nimmt mehr als jeder vierte Mann, jedoch 
nur jede siebte Frau eine Erwerbstätigkeit auf. In Haushalten mit Kindern ge-
lingt dies mehr als jedem dritten Mann und weniger als jeder achten Frau 
(Faktenblatt Gleichstellung im SGB II – März 2018).

Die Vermutung liegt nach Ansicht der Fragesteller nahe, dass sich diese Un-
gleichheit durch die Corona-Pandemie weiter verschärft hat. Denn die 
Schließungen von Schulen und Kindertagesstätten sowie reduzierte Öffnungs-
zeiten von Betreuungseinrichtungen stellen Familien vor besondere Heraus-
forderungen. Dabei obliegt in Deutschland zumeist noch immer Frauen die 
Hauptverantwortung bei der Kinderbetreuung und Kindererziehung (Dörfler 
2019; Schutter/Zerle-Elsäßer, 2012). Immer häufiger wird die Frage aufgewor-
fen, inwiefern die Corona-Pandemie Frauen in veraltete Rollenbilder drängt. 
Mit dieser Kleinen Anfrage möchten die Fragesteller erfahren, wie sich dies 
speziell bei Frauen im Leistungsbezug des SGB II gestaltet.
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 1. Wie viele Frauen sind seit 2018 arbeitslos geworden (bitte monatlich an-
geben)?

 2. Wie viele Männer sind seit 2018 arbeitslos geworden (bitte monatlich an-
geben)?

Die Fragen 1 und 2 werden gemeinsam beantwortet.
Auf Basis von Auswertungen der Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) werden die monatlichen Zugänge in Arbeitslosigkeit dargestellt. 
Im Januar 2021 sind rund 255 000 Frauen und 344 000 Männer arbeitslos ge-
worden. Eine Aufsummierung der monatlich registrierten Zugänge in Arbeits-
losigkeit zur Ermittlung der Anzahl aller arbeitslos Gewordenen in einem be-
stimmten Zeitraum ist nicht möglich, da Personen in einem Zeitraum mehrfach 
arbeitslos geworden sein können.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 1 im Anhang zu entnehmen.

 3. Um wie viel Prozent stieg die Arbeitslosigkeit unter Frauen seit Februar 
2020 an?

 4. Um wie viel Prozent stieg die Arbeitslosigkeit unter Männern seit Febru-
ar 2020 an?

Die Fragen 3 und 4 werden gemeinsam beantwortet.
Nach Angaben der Arbeitsmarktstatistik der BA ist die Arbeitslosenquote von 
Frauen zwischen Februar 2020 und Januar 2021 von 4,8 Prozent auf 5,8 Pro-
zent gestiegen (+1 Prozentpunkt). Die Zahl der arbeitslosen Frauen ist um 
22,9 Prozent gestiegen.
Die Arbeitslosenquote von Männern ist in diesem Zeitraum von 5,7 Prozent auf 
6,8 Prozent gestiegen (+1,1 Prozentpunkte). Die Zahl der arbeitslosen Männer 
ist um 19,7 Prozent gestiegen.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 1 im Anhang zu entnehmen.

 5. Welche sind, nach Kenntnis der Bundesregierung, die zehn Branchen mit 
dem höchsten Frauenanteil bei den Beschäftigten (bitte den Frauenanteil 
pro Brancheprozentual sowie absolut angeben)?

Nach Angaben der Beschäftigungsstatik der BA betrug zum Stichtag 30. Juni 
2020 (in der Beschäftigungsstatistik wird der Juni-Wert als Jahreswert verwen-
det) der Anteil der Frauen an allen Beschäftigten (sozialversicherungspflichtige 
und ausschließlich geringfügig Beschäftigte) über alle Wirtschaftsabschnitte 
47,9 Prozent. Die meisten Frauen waren im Gesundheits- und Sozialwesen be-
schäftigt (4,198 Millionen). 76,9 Prozent aller Beschäftigten in diesem Wirt-
schaftsabschnitt waren Frauen. Der höchste relative Frauenanteil war mit 
88,4 Prozent im Wirtschaftsabschnitt „Private Haushalte“ mit rund 208 000 
weiblichen Beschäftigten zu verzeichnen.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 2 im Anhang zu entnehmen.
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 6. Welche sind, nach Kenntnis der Bundesregierung, die zehn Branchen, in 
denen aufgrund der Corona-Pandemie am häufigsten Kurzarbeit ange-
meldet wurde (bitte ein Ranking der Branchen sowie wie häufig Kurzar-
beit angemeldet wurde angeben)?

Vor Beginn der Kurzarbeit müssen Betriebe Anzeige über den voraussichtli-
chen Arbeitsausfall erstatten. Aktuelle Daten zu den geprüften Anzeigen liegen 
der Statistik der BA bis zum 25. Januar 2021 vor und sind in der monatlich ver-
öffentlichten Standardpublikation „Angezeigte Kurzarbeit“ veröffentlicht 
(https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_F
ormular.html?nn=1524090&topic_f=kurzarbeit unter „Tab-06“). Im Jahr 2020 
kam demnach der größte Teil der Beschäftigten in Anzeigen auf Kurzarbeit 
nach § 96 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III, konjunkturelle Kurz-
arbeit) mit rund 4,215 Millionen Personen aus dem Verarbeitenden Gewerbe, 
gefolgt vom Wirtschaftsabschnitt „Handel; Instandhaltung und Reparatur von 
Kfz“ mit 2,366 Millionen Personen in Anzeigen.
Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme von Kurzarbeit stehen mo-
natsweise bis Juli 2020 (hochgerechnet bis November 2020) zur Verfügung und 
sind u. a. in der monatlich veröffentlichten Standardpublikation „Angezeigte 
und realisierte Kurzarbeit“ zu entnehmen (https://statistik.arbeitsagentur.de/Site
Globals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1524090&topic_f=k
urzarbeit-zr2 Tabellenblatt „Wirtschaftsabteilungen“). Eine Aufsummierung 
über mehrere Monate ist nicht möglich, da Beschäftigte häufig über mehrere 
Monate in Kurzarbeit sind und es daher zu Doppelzählungen käme.

 7. Welche sind, nach Kenntnis der Bundesregierung, die zehn Branchen, in 
denen aufgrund der Corona-Pandemie die meisten Menschen innerhalb 
der letzten Monate ihre Arbeitsstelle verloren haben (bitte ein Ranking 
der Branchen und die Anzahl an Arbeitsstellen je Branche, die abgebaut 
werden mussten angeben)?

Zur Beantwortung der Fragen können die Zugänge in Arbeitslosigkeit von Be-
schäftigten am 1. Arbeitsmarkt seit April 2020 mit den entsprechenden Vorjah-
reswerten verglichen werden. Dabei wird unterstellt, dass sich die Zugänge in 
Arbeitslosigkeit im Jahr 2020 andernfalls (ohne Corona-Pandemie) wie im Vor-
jahreszeitraum entwickelt hätten. Die Unterschiede in der Entwicklung würden 
dann die Auswirkungen der Corona-Pandemie aufzeigen. Veränderungen der 
Zu- und Abgänge können nach den einzelnen Zugangs- und Abgangsgründen 
konkretisiert werden.
Ein wichtiger Grund für den Anstieg der Arbeitslosigkeit in den ersten Mona-
ten der Corona-Krise von April 2020 bis Juni 2020 waren im Vorjahresver-
gleich mehr Zugänge aus und weniger Abgänge in Erwerbstätigkeit. Von April 
2020 bis Januar 2021 meldeten sich 81 000 oder 4 Prozent mehr Personen ar-
beitslos, die zuvor auf dem ersten Arbeitsmarkt (ohne Auszubildende) beschäf-
tigt waren, als in den gleichen Monaten des Vorjahres. Dabei erklärt sich der 
Anstieg allein mit deutlich mehr Arbeitslosmeldungen im ersten Lockdown im 
April 2020 und Mai 2020. Den größten Zuwachs an Zugängen im Zeitraum 
April 2020 bis Januar 2021 (verglichen mit dem Zeitraum April 2019 bis Janu-
ar 2020) gab es aus dem Gastgewerbe (+26 000 oder +18 Prozent), dem Handel 
(+22 000 oder +8 Prozent) und Verkehr und Lagerei (+14 000 oder +11 Pro-
zent).
Weitere Informationen und Ergebnisse sind der monatlichen Publikation der 
BA „Auswirkungen der Coronakrise auf den Arbeitsmarkt“ zu entnehmen 
(https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_F
ormular.html?nn=20726&topic_f=corona-datenset-corona Tabellenblatt 
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„WZ“). Auf Basis dieser Daten kann allerdings nicht gesagt werden, ob die Ar-
beitsplätze (dauerhaft) abgebaut wurden oder nach Ende der Pandemie wieder 
neu besetzt werden.

 8. Wie viele Frauen arbeiten – gegenüber einer Vollzeitstelle – mit reduzier-
ter Stundenzahl (bitte monatlich seit 2018 angeben)?

a) Wie viele dieser Frauen leben in einer Partner-Bedarfsgemeinschaft 
ohne Kinder (bitte monatlich angeben)?

b) Wie viele dieser Frauen leben in einer Partner-Bedarfsgemeinschaft 
mit mindestens einem minderjährigen Kind (bitte monatlich ange-
ben)?

c) Wie viele dieser Frauen sind alleinerziehend (bitte monatlich ange-
ben)?

 9. Wie viele Männer arbeiten – gegenüber einer Vollzeitstelle – mit redu-
zierter Stundenzahl (bitte monatlich seit 2018 angeben)?

a) Wie viele dieser Männer leben in einer Partner-Bedarfsgemeinschaft 
ohne Kinder (bitte monatlich angeben)?

b) Wie viele dieser Männer leben in einer Partner-Bedarfsgemeinschaft 
mit mindestens einem minderjährigen Kind (bitte monatlich ange-
ben)?

c) Wie viele dieser Männer sind alleinerziehend (bitte monatlich ange-
ben)?

Die Fragen 8 bis 9c werden gemeinsam beantwortet.
Nach Angaben der registerbasierten Beschäftigungsstatistik der BA gab es
zum Stichtag 30. Juni 2020 rund 7,528 Millionen sozialversicherungspflichtig 
teilzeitbeschäftigte Frauen und 2,108 Millionen sozialversicherungspflichtig 
teilzeitbeschäftigte Männer. Zugleich waren 2,690 Millionen Frauen und 
1,777 Millionen Männer ausschließlich geringfügig beschäftigt.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 3 im Anhang zu entnehmen.
Nach Angaben der Grundsicherungsstatistik der BA gab es zum 30. Juni 2020 
rund 198 000 weibliche erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB), die sozial-
versicherungspflichtig teilzeitbeschäftigt waren. Rund 141 000 weibliche ELB 
waren ausschließlich geringfügig beschäftigt. Rund 125 000 sozialversiche-
rungspflichtig Teilzeitbeschäftigte bzw. 122 000 ausschließlich geringfügig Be-
schäftigte waren männliche ELB.
Weitere Ergebnisse sind den Tabellen 4 und 5 im Anhang zu entnehmen.
Die Auswertungen der Befragungen des jährlichen Mikrozensus des Statisti-
schen Bundesamtes geben Auskunft über die Zahl der Frauen und Männer nach 
Erwerbsbeteiligung und Familienzusammenhang sowie zum Bezug von öffent-
lichen Zahlungen – darunter Leistungsbezug nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch (SGB II). Im Jahr 2019 waren demnach rund 9,427 Millionen Frauen 
und 2,694 Millionen Männer in Teilzeit tätig.
Weitere Ergebnisse sind den Tabellen 6 und 7 im Anhang zu entnehmen.
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10. Wie viele Frauen befinden sich im Leistungsbezug des SGB II (bitte mo-
natlich seit 2018 angeben)?

a) Wie viele dieser Frauen leben in einer Partner-Bedarfsgemeinschaft 
ohne Kinder (bitte monatlich angeben)?

b) Wie viele dieser Frauen leben in einer Partner-Bedarfsgemeinschaft 
mit mindestens einem minderjährigen Kind (bitte monatliche Angabe 
angeben)?

c) Wie viele dieser Frauen sind alleinerziehend (bitte monatlich ange-
ben)?

11. Wie viele Männer befinden sich im Leistungsbezug des SGB II (bitte 
monatlich seit 2018 angeben)?

a) Wie viele dieser Männer leben in einer Partner-Bedarfsgemeinschaft 
ohne Kinder (bitte monatlich angeben)?

b) Wie viele dieser Männer leben in einer Partner-Bedarfsgemeinschaft 
mit mindestens einem minderjährigen Kind (bitte monatlich ange-
ben)?

c) Wie viele dieser Männer sind alleinerziehend (bitte monatlich ange-
ben)?

Die Fragen 10 bis 11c werden gemeinsam beantwortet.
Nach Angaben der Grundsicherungsstatistik der BA gab es im Oktober 2020 
(aktuellste Werte) insgesamt 2,655 Millionen weibliche Regelleistungsberech-
tigte (RLB) und 2,688 Millionen männliche RLB.
Weitere Ergebnisse sind den Tabellen 8 und 9 im Anhang zu entnehmen.

12. Wie vielen Frauen im Leistungsbezug des SGB II ist seit 2018 der 
(Wieder-)Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt gelungen (bitte monatlich 
angeben)?

a) Wie viele dieser Frauen leben in einer Partner-Bedarfsgemeinschaft 
ohne Kinder (bitte monatlich angeben)?

b) Wie viele dieser Frauen leben in einer Partner-Bedarfsgemeinschaft 
mit mindestens einem minderjährigen Kind (bitte monatlich ange-
ben)?

c) Wie viele dieser Frauen sind alleinerziehend (bitte monatlich ange-
ben)?

13. Wie vielen Männern im Leistungsbezug des SGB II ist seit 2018 der 
(Wieder-)Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt gelungen (bitte monatlich 
angeben)?

a) Wie viele dieser Männer leben in einer Partner-Bedarfsgemeinschaft 
ohne Kinder (bitte monatlich angeben)?

b) Wie viele dieser Männer leben in einer Partner-Bedarfsgemeinschaft 
mit mindestens einem minderjährigen Kind (bitte monatlich ange-
ben)?

c) Wie viele dieser Männer sind alleinerziehend (bitte monatlich ange-
ben)?

Die Fragen 12 bis 13c werden gemeinsam beantwortet.
Diese Fragen können statistisch nicht beantwortet werden. Alternativ wird da-
her auf die bedarfsdeckenden Integrationen von Frauen und Männern abge-
stellt. Bedarfsdeckende Integrationen geben an, ob erwerbsfähige Leistungsbe-
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rechtigte nach einer Integration, also der Aufnahme einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung, einer voll qualifizierenden beruflichen Ausbildung 
oder selbständigen Erwerbstätigkeit, den Leistungsbezug beenden konnten. Da-
zu wird mittels Verbleibsmessung untersucht, ob Personen, für die eine Integra-
tion gemessen wurde, drei Monate später noch im Regelleistungsbezug nach 
dem SGB II sind. Dieser zeitliche Abstand ist notwendig, da Einkommen aus 
Erwerbsarbeit üblicherweise zeitlich verzögert nach dem Arbeitsbeginn zu-
fließt. Zu beachten ist, dass diesem Messmodell keine eindeutige Kausalität 
zwischen Aufnahme einer Beschäftigung und Beendigung des Leistungsbezu-
ges zugrunde liegt. Der Leistungsbezug kann auch aus anderen Gründen geen-
det haben. Beispiele hierfür sind die Erzielung eines anderweitigen anzurech-
nenden Einkommens, die Änderung der Zusammensetzung der Bedarfsgemein-
schaft oder aber auch die Beschäftigungsaufnahme einer anderen Person in der 
Bedarfsgemeinschaft.
Die Ergebnisse der monatlichen Anzahl der bedarfsdeckenden Integrationen 
von Frauen und Männern seit dem Jahr 2018 in der gewünschten Differenzie-
rung ist der Tabelle 10 im Anhang zu entnehmen.

14. Ist die Bundesregierung der Meinung, dass die Corona-Pandemie Frauen 
tendenziell in veraltete Rollenbilder drängt?

Frauen leisten insgesamt mehr sogenannte unbezahlte Sorgearbeit als Männer, 
insbesondere dann, wenn Kinder im Haushalt leben. Dies ist auch in der 
Corona-Pandemie der Fall.
Es gibt jedoch nach vorliegenden Studien derzeit keine Belege dafür, dass die 
These der Retraditionalisierung durch die Pandemie auf die Mehrzahl der Fa-
milien zutrifft. Die Studienlage zeichnet vielmehr ein differenziertes Bild.
Ergebnisse einer Allensbach-Studie aus dem ersten Lockdown zeigen für Eltern 
mit Kindern unter 15 Jahren: Bei 59 Prozent der Eltern hat sich die Aufteilung 
der Kinderbetreuung innerhalb der Familie nicht verändert. 21 Prozent sagen, 
sie ist ungleicher geworden, 20 Prozent sagen, sie wurde partnerschaftlicher. 
Eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) vom 
Sommer 2020 hat gezeigt: Wenn beide Partner während der Krise im Homeof-
fice arbeiteten, lag die Zeit, die Väter für Familienarbeit aufwendeten, bei 
5,9 Stunden und die der Mütter bei 7,2 Stunden. Im ersten Lockdown haben 
diese Väter damit ihren Anteil an der Familienarbeit deutlich erhöht.
Eine weitere Studie (Kreyenfeld/Zinn, 2021) kommt auf Basis repräsentativer 
Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) zu dem Ergebnis, dass sowohl 
Mütter als auch Väter in der Zeit des Lockdowns im Frühjahr 2020 deutlich 
mehr Zeit mit Kinderbetreuung verbracht haben als im gleichen Zeitraum ein 
Jahr zuvor. Der Stundenzuwachs fiel dabei bei Müttern und Vätern aus Paarfa-
milien vergleichbar hoch aus (Mütter: durchschnittlich plus 2,9 Stunden/Tag, 
Väter: plus 2,5 Stunden/Tag). Prozentual gesehen wird die Veränderung bei Vä-
tern (wenn auch von einem deutlich niedrigeren Ausgangsniveau) besonders 
sichtbar (89 Prozent gegenüber 43 Prozent).
Die Aufteilung der zusätzlichen Betreuungs-, Pflege- und Hausarbeit während 
des Lockdowns zwischen den Eltern hängt – wie auch die Aufteilung vorher 
schon – von vielfältigen Faktoren ab, wie u. a. der Art der Erwerbsarbeit, Stun-
denzahl, Umfang und Möglichkeit des mobilen Arbeitens im Homeoffice, Ver-
dienstunterschiede.
Ob Veränderungen in der Aufteilung der Sorgearbeit im Lockdown auch über 
die Pandemie hinaus Wirkung entfalten, ist vor diesem Hintergrund derzeit 
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nicht absehbar. Die Bundesregierung nimmt die differenzierte Studienlage zur 
Kenntnis.

15. Inwiefern hält die Bundesregierung es für problematisch, dass der 
(Wieder-)Einstieg von Frauen im SGB II-Bezug offensichtlich seltener 
gelingt als von Männern und es Frauen mit Kindern dabei im Durch-
schnitt noch schwerer haben als Frauen ohne Kinder?

16. Welche Maßnahmen unternimmt die Bundesregierung, um Frauen im 
SGB II-Bezug und dabei insbesondere Frauen mit Kindern bei ihrem 
(Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen, und wie wird die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen überprüft?

Die Fragen 15 und 16 werden gemeinsam beantwortet.
Auch die Bundesregierung sieht die Schwierigkeit, dass Frauen, insbesondere 
auch Frauen mit kleinen Kindern, länger als Männer im SGB-II-Bezug verblei-
ben, ehe es ihnen gelingt, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen.
Die Bundesregierung investiert daher über das Sondervermögen „Kinderbetreu-
ungsausbau“ in die Schaffung und den Erhalt von Betreuungsplätzen und för-
dert mit dem Gute-KiTa-Gesetz die Weiterentwicklung der Qualität und Ver-
besserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung von 2019 bis 2022 mit 
rund 5,5 Mrd. Euro.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
und das Bundesministerium für Bildung und Forschung haben das Investitions-
programm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für 
Grundschulkinder gestartet. Der Bund stellt den Ländern dafür Finanzhilfen in 
Höhe von 750 Mio. Euro zur Verfügung. Die Finanzhilfen werden für zusätzli-
che investive Maßnahmen zum qualitativen und quantitativen Ausbau ganztägi-
ger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder gewährt.
Frauen im Leistungsbezug der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit und oh-
ne Kinder werden beim (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt durch die Leis-
tungen der Eingliederung nach dem SGB II unterstützt. In der Umsetzung vor 
Ort durch die Jobcenter werden zahlreiche Maßnahmen angeboten, die auch die 
besonderen Bedarfe von Frauen mit Kindern in den Blick nehmen (z. B. Quali-
fizierungsmaßnahmen in Teilzeit). Die regelmäßige und zeitnahe Untersuchung 
der Wirkungen der Leistungen zur Eingliederung und der Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts ist nach § 55 Absatz 1 SGB II gesetzlich normierter 
Auftrag der BA. Die Wirkungsforschung ist entsprechend dem Gender Main-
streaming-Prinzip grundsätzlich geschlechterdifferenziert ausgerichtet.
Das Ziel der Gleichstellung ist bereits jetzt in den jährlichen Zielvereinbarun-
gen des Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mit den Ländern 
und der BA nach § 44b SGB II enthalten und wird in der Zielnachhaltung the-
matisiert. Zu der Frage, wie die Zielsteuerung ihren Beitrag zur Erreichung der 
gleichstellungspolitischen Ziele im SGB II verbessern kann, hat das BMAS ein 
Forschungsvorhaben beauftragt. Es wird untersucht, welches Verwaltungshan-
deln in den Jobcentern zu guten Gleichstellungsergebnissen führt und welche 
Steuerungsimpulse dieses Verwaltungshandeln befördern bzw. behindern.
Weitere Aktivitäten erfolgten im Rahmen des Bund-Länder-Ausschusses SGB 
II, dessen Arbeitsgruppen sich regelmäßig mit dem Thema Gleichstellung von 
Frauen und Männern befassen. Durch die Veröffentlichung von Hinweisen und 
Broschüren wurde u. a. das Ziel verfolgt, die Umsetzung des gleichstellungspo-
litischen Ziels in den Jobcentern zu verbessern.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 7 – Drucksache 19/27081



Das Bundesprogramm des Europäischen Sozialfonds (ESF) „Stark im Beruf – 
Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein“ des BMFSFJ (2015 bis 2022) 
hat zum Ziel, die Erwerbschancen von Müttern mit Migrationshintergrund, da-
runter auch Geflüchtete, zu erhöhen und Leistungsbezüge zu verringern. Es för-
dert den Übertritt in Ausbildung, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
oder Selbstständigkeit. Der Anteil an SGB-II-Leistungsbezieherinnen liegt im 
Programm bei 75 Prozent. Die Teilnahme ist freiwillig; sie beinhaltet i. d. R. 
Coaching, Kurse zur Qualifizierung, Sprachpraxis und Vermittlung zu Unter-
nehmen. Nach „Stark im Beruf“ wechseln 32 Prozent der Teilnehmerinnen un-
mittelbar in eine berufliche Qualifizierung oder sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung. „Stark im Beruf“ wird in enger Kooperation mit der BA und lo-
kalen Jobcentern/Agenturen für Arbeit realisiert. Die Umsetzung wird durch 
ein umfangreiches Teilnehmendenmonitoring analysiert.
Das BMFSFJ führt weiterhin in Kooperation mit der BA das ESF-Bundespro-
gramm „Perspektive Wiedereinstieg – Potenziale erschließen“ (PWE) durch. 
Das Programm unterstützt Frauen und Männer nach einer mehrjährigen famili-
enbedingten Auszeit dabei, den Wiedereinstieg in möglichst existenzsichernde 
und qualifikationsadäquate Beschäftigung zu meistern (Förderanteil von Män-
nern 0,66 Prozent). In der aktuellen Förderperiode 2015 bis 2021 liegt der An-
teil von Frauen im SGB II-Bezug in PWE bei 16,5 Prozent (1 511 von 9 148 
Teilnehmerinnen). In PWE werden alle Teilnehmenden durch bedarfsorientierte 
Angebote (Coaching und Qualifizierung) begleitet und bei der Aufnahme einer 
Beschäftigung unterstützt. Von den Frauen im SGB II-Bezug, die bisher ausge-
treten sind (n=1 289), wurden 48 Prozent in Beschäftigung integriert und von 
diesen 80 Prozent in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (bezogen auf 
alle Teilnehmerinnen liegt die Integrationsquote in Beschäftigung bei 57 Pro-
zent, von denen 84 Prozent in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wie-
dereingestiegen sind).
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